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Zentrum für Transfusionsmedizin 
und Hämotherapie

Formblatt

Einweisung neuer Transfusionsbeauf-
tragter am UKGM

Standort: Gießen und Marburg Bereich:QM

Name der klinischen Abteilung: Name des ärztlichen Mitarbeiters:

Der Transfusionsbeauftragte hat sich mit der 
Dienstanweisung des Transfusionsverantwortlichen für die klinische Anwendung von Blutprodukten und 
Plasmaderivaten (Qualitätsmanagementhandbuch nach §15 Transfusionsgesetz), 
den Richtlinien der Bundesärztekammer zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwen-
dung von Blutprodukten (Hämotherapie) 
und den Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten der Bundesärztekammer, 
jeweils in der gültigen Fassung, vertraut zu machen. 

Zu den Aufgaben des Transfusionsbeauftragten gehören: 

Ansprechpartner für die ärztlichen Mitarbeiter der eigenen Abteilung in allen Belangen der Transfusions-
medizin, klinische Hämotherapie und Hämostaseologie

Austausch mit dem Transfusionsverantwortlichen bei schwerwiegenden Fehlern

Zeitnahe Einarbeitung jedes neuen ärztlichen Mitarbeiters der Abteilung anhand der zur Verfügung 
gestellten Checkliste, bevor dieser die Tätigkeit in der Hämotherapie ausübt. 
Vorhaltung dieser Checklisten für evtl. Begehungen. 

Verpflichtende, regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der Transfusionskommission;

Durchführung einer jährlichen abteilungsinternen Selbstinspektion und Vorlage des entspr. Formblattes 
beim Qualitätsbeauftragten der Hämotherapie. 

Durchführung oder Organisation einer jährlichen abteilungsinternen Schulung der Mitarbeiter

Organisation von Wartung und Pflege der evtl. Außenlager (Satellitendepots) für Erythrozytenkonzentrate 
im Bereich.

Beteiligung an Rückverfolgungsverfahren

Teilnahme am Fehler- und Reklamationswesens in allen Belangen der Hämotherapie. 

Kenntnisnahme dieser Checkliste

Gießen, den Unterschrift des 
neuen Transfusionsbeauftragten

Unterschrift des
Transfusionsverantwortlichen
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